EXEKUTIONSANTRAG
 01 
An das Bezirksgericht LINZ

4020 Linz, Fadingerstraße 2
 A 
EXEKUTIONSMITTEL:

 10  Fahrnisexekution


  S   Sonstige Exekution siehe Feldgruppe 06 unten

 B 
ANGABEN ZUM ABBUCHUNGS- UND EINZIEHUNGSVERFAHREN:

Gebühreneinzug: Gebühren von Konto im Anschriftscode einziehen
 02 
PARTEIEN UND DEREN VERTRETERINNEN/VERTRETER:

Betreibende Partei:


BRÄUER Robert, 4020 Linz, Conradinplatz 17/1/3


Vertreterin/Vertreter der betreibenden Partei:


Mag. Anton Moser, Rechtsanwalt, 4040 Linz, Freistädter Straße 1, Code S007008


Verpflichtete Partei:


KROBATH Evelyn, 4020 Linz, Conradinplatz 17/2/6

 03 
WEGEN:

Betriebener Anspruch, Währung:



Unterlassung (Streitwert nach RATG / GGG € 2.000,-)



Kosten (Streitwert nach RATG / GGG € 300,-)



Gesamt (Streitwert nach RATG /GGG € 2.300,-)

 04 
Gilt bei Rechtsanwältin/Rechtsanwalt oder Notar/in: 

Vollmacht wurde erteilt, einschließlich der Vollmacht, den hereinzubringenden Betrag entgegenzunehmen. Gemäß § 19a RAO wird die Bezah​lung der Kosten zu Handen der/des Vertreterin/Vertreters der betreibenden Partei/Parteien begehrt.
 05 
Bankdaten:

IBAN: AT901500000123456789, BIC: OBKLAT2L

Als Exekutionsgericht hat das unter Feldgruppe 01 bezeichnete Gericht einzuschreiten.
 06 
EXEKUTIONSMITTEL – ANTRÄGE:

FAHRNISEXEKUTION [10]

Die Exekution auf bewegliche Sachen der verpflichteten Partei wird zur Hereinbringung der in Feldgruppe 07 genannten Forderung, der in Feldgruppe 08 bezeichneten Kosten sowie der in Feldgruppe 09 bezeichneten Kosten dieses Antrags beantragt.


SONSTIGE EXEKUTION [S] UNTERLASSUNG


Mit dem in Feldgruppe 07 angeführten Vergleich hat sich die verpflichtete Partei verpflichtet, es zu unterlassen, zwischen 22.00 Uhr und 06.00 Uhr ihre Waschmaschine mit Schleudergang zu betätigen, und die dort angeführten Kosten zu bezahlen.

Die verpflichtete Partei hat entgegen dieser Unterlassungsverpflichtung in der Nacht vom 5. auf den 6. Juli 2021 von 23.52 Uhr bis 00.07 Uhr ihre Waschmaschine mit Schleudergang betätigt.


Die betreibende Partei beantragt daher aufgrund dieser Zuwiderhandlung die Bewilligung der Exeku​tion zur Erwirkung der Unterlassung durch Verhängung einer angemessenen Geldstrafe.

 07 
EXEKUTIONSTITEL – Hereinzubringende Forderung:

Art des Titels: Vergleich

Behörde/Notar(in): Bezirksgericht Linz


Datum des Titels: 4.2.2021

Aktenzeichen: 31 C 171/20a


Kosten, Währung: € 300,--
 09 
KOSTEN DES EXEKUTIONSANTRAGS


Antrag TP 2
€
72,50

120% Einheitssatz
€
87,00

ERV-Erhöhungsbetrag
€
 4,10

20% Umsatzsteuer
€
32,72

Pauschalgebühr
€
100,00


Vollzugsgebühr für Fahrnisexekution
€
7,50

Summe
€
303,82
 10 
ERGÄNZENDE ANGABEN:

3. EXEKUTIONSVOLLZUG MIT BETEILIGUNG
    B 


4. VERZICHT AUF VERMÖGENSVERZEICHNIS
    V 


5. VERZICHT AUF BEIZIEHUNG EINES AUFSPERRDIENSTES
    A 


6. ZUSTELLUNG PFÄNDUNGSPROTOKOLL
    P 

 11 
WEITERES VORBRINGEN:

Eine Gleichschrift des Exekutionsantrags wurde der verpflichteten Partei direkt übersandt.
13. Juli 2021     


Mag. Anton Moser
Datum und Unterschrift/en oder Zeichen der betreibenden
Partei/en oder Vertreterin/Vertreter der betreibenden Partei/en
